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1. Der Rat hat auf seiner Tagung am 20./21. Oktober 2011 den Beschluss zur Ermächtigung der 

Kommission, mit der Französischen Republik, die im Namen ihres Hoheitsgebiets Saint-

Barthélemy handelt, eine Übereinkunft über die Anwendung der Rechtsvorschriften der 

Union über die Besteuerung von Zinserträgen und die Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-

hörden im Bereich der Besteuerung in Bezug auf dieses Hoheitsgebiet auszuhandeln (Dok. 

16599/11 FISC 136 PTOM 48 REGIO 118), angenommen. 
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2. Die Kommission hat dem Rat am 30. Juli 2013 den Vorschlag für einen Beschluss des Rates 

über die Unterzeichnung - im Namen der Europäischen Union - des Abkommens zwischen 

der Europäischen Union und der Französischen Republik über die Anwendung der Rechtsvor-

schriften der Union über die Besteuerung von Zinserträgen und die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung auf die Gebietskörperschaft von Saint-

Barthélemy (Dok. 13310/13 FISC 156) unterbreitet. 

3. Die Gruppe "Steuerfragen" hat diesen Vorschlag in ihrer Sitzung am 9. Oktober 2013 geprüft 

und dem darin enthaltenen Entwurf des Ratsbeschlusses ohne Änderungen zugestimmt. FR 

und UK haben Parlamentsvorbehalte eingelegt. Diese Vorbehalte sind inzwischen 

zurückgezogen worden. 

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte dem Rat somit empfehlen, 

- den vorgenannten Beschluss über die Unterzeichnung (von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeitete Fassung in Dok. 15148/13 FISC 196 PTOM 39 

REGIO 238) des Abkommens (von den Rechts- und Sprachsachverständigen 

überarbeitete Fassung in Dok. 15600/13 FISC 210 PTOM 41 REGIO 240) auf einer 

seiner nächsten Tagungen als A-Punkt anzunehmen; 

- das Europäische Parlament über die Annahme dieses Beschlusses zu informieren. 

 




